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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom 

BK11-25-021 
Telefon 0228/14-0 

Durchwahl 4682 
Telefax  6119 

Datum 

02. 02. 2026  

Antrag der RSM Freilassung auf Erlass einer Entscheidung im Streitbeilegungsverfah-
ren gemäß § 214 Abs. 1 TKG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit teilt Ihnen die Beschlusskammer mit, dass die öffentliche mündliche Verhandlung in 
dem o. g. Verfahren am Dienstag, den 24.02.2026 um 10.00 Uhr im Dienstgebäude der Bun-
desnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Haus 4, Raum 0.10, stattfindet. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine Durchführung nur in Präsenz möglich.   

Der Einlass in das Gebäude kann erst 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gewährt werden, 
Wartezonen sind derzeit nicht vorgesehen. Bitte melden Sie sich entsprechend frühestens 15 
Minuten vor Beginn der ömV an der Pforte in Haus 4 an. 

Bitte teilen Sie uns bis spätestens Mittwoch, den 18.02.26 die Personen mit, die an der öffent-
lichen mündlichen Verhandlung teilnehmen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

elektr. gez. Kremer 
 

 

 

 

 

Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

 

Hausanschrift 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 

Telefon 0228 14-0 
Telefax 0228 14-8872 
E-Mail poststelle@BNetzA.de 
Internet www.bundesnetzagentur.de 

Bundeskasse Weiden 
Deutsche. Bundesbank – Filiale Regensburg 
BIC: MARKDEF1750 
IBAN: DE08 7500 0000 0075 0010 07 

Datenschutzhinweis: 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der BNetzA können Sie der Daten-
schutzerklärung auf https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz entnehmen. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich 
sein, kann Ihnen diese auch in Textform übermittelt werden. 
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